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Uberareifender Teil (landesbezogen auszufiillen) flir [RELalVF

A) 1.
1.1

1.2.

1.3.

Kennzahlen der Versorqung

Anzahl Friihgeborener mit Geburtsgewicht <1500 g im vorvergangenen Kalenderjahr: | 3 | 6 | 0 | |

Bitte nutzen Sie folgende Quelle: Daten der Neonatalerhebung, Friihgeborene <1500 g mit Entlassungsdatum des Kindes im vorvergangenen
Kalenderjahr

Anzahl der Standorte zum Stichtaa 1. Januar des verganaenen Kalenderiahres nach Versoraunasstufe:

a) Versorgungsstufe |:Perinatalzentrum Level 1: | 0 | 5 |
b) Versorgungsstufe Il:Perinatalzentrum Level 2: | 0 | 2 |
c) Versorgungsstufe Ill: Perinataler Schwerpunkt: 0,1

E

Hinweis: Bitte flihren Sie die Anzahl der an der Versorgung beteiligten Standorte nach den einzelnen Versorgungsstufen differenziert auf.
Wenn mdglich, verwenden Sie eine andere Datenquelle als die Webseite www.perinatalzentren.org.

Anzahl der Standorte zum Stichtag 31. Dezember des vergangenen Kalenderjahres nach Versorgungsstufe:

a) Perinatalzentrum Level 1: | 0 | 5 |
b) Perinatalzentrum Level 2: | 0 | 2 |
c) Perinataler Schwerpunkt: | 0 | 1 |

Hinweis: Bitte flihren Sie die Anzahl der an der Versorgung beteiligten Standorte nach den einzelnen Versorgungsstufen differenziert auf
Wenn mdglich, verwenden Sie eine andere Datenquelle als die Webseite www.perinatalzentren.org.

*Die Erfassung der folgenden Informationen erfolgt anhand der bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorliegenden Daten.

<< < Speichern unter Abschliel3en > >>
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1.4.

1.5.

1.6.1

1.6.

1.7.

1.8.

1.8.1

1.8.

Wie viele Standorte mit Perinatalzentrum haben im vergangenen Kalenderjahr eine Meldung Uber eine Nichterflllung abgegeben? 0,7
(Hier sind keine Meldungen aus friiheren Jahren anzugeben.) [l

Mit wie vielen Standorten mit Perinatalzentrum wurde im vergangenen Kalenderjahr ein klarender Dialog mit dem 0.7
i 1]
Lenkungsgremium begonnen?

Bei wie vielen dieser Standorte mit Perinatalzentrum gemaB A) 1.5, die im vergangenen Kalenderjahr in einen kldrenden Dialog 0.3
getreten sind, wurde bei der Prifung festgestellt, dass alle Anforderungen aktuell erfillt werden und daher keine Zielvereinbarung Il I
notwendig ist?

Mit wie vielen Standorten mit Perinatalzentrum wurde im vergangenen Kalenderjahr insgesamt ein klarender Dialog beendet? | 0 | 0 |

Wie viele Standorte mit Perinatalzentrum befanden sich zu Beginn des vergangenen Kalenderjahres (Stichtag 1. Januar) 0.7
insgesamt in einem kldrenden Dialog, unabh&ngig vom Jahr der Meldung? I

Wie viele Standorte mit Perinatalzentrum befanden sich im Laufe des vergangenen Kalenderjahres insgesamt in einem
klarenden Dialog, unabh&ngig vom Jahr der Meldung?

0,7

L1
Mit wie vielen dieser Standorte mit Perinatalzentrum gemaB A) 1.8 wurde im vergangenen Kalenderjahr eine Zielvereinbarung 0.7

im klarenden Dialog getroffen bzw. bestand eine bereits friiher getroffene Zielvereinbarung? =1
0,7

Tl

Wie viele Standorte mit Perinatalzentrum befanden sich am Ende des vergangenen Kalenderjahres (Stichtag 31. Dezember)
insgesamt in einem kldrenden Dialog, unabh&ngig vom Jahr der Meldung?

*Die Erfassung der folgenden Informationen erfolgt anhand der bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorliegenden Daten.
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1.10.  Wie viele Standorte mit Perinatalzentrum befinden sich iber das vergangene Kalenderjahr hinaus weiterhin in einem 0,7
klarenden Dialog (Stichtag 1. Januar des laufenden Kalenderjahres), unabhangig vom Jahr der Meldung? [

Hinweis: Die Frage ist nur zu beantworten, wenn die Regelung zum kldrenden Dialog gemdB § 7 OFR-RL im folgenden Kalenderjahr Anwendung
findet.

1.11. Hier kdnnen Sie Erlauterungen zu Ihren obigen Angaben machen:

Die Fachgruppe hat bei keinem Standort die Beendigung des klarenden Dialoges vorgeschlagen. Vor dem Hintergrund der hohen Anstrengungen zur
Erflllung, der problematischen Situation auf dem Arbeitsmarkt fiir qualifizierte Fachkréfte sowie der Erfiillungsquote von 100 % ab dem Jahr 2026,
mochten die Fachgruppe sowie die Standorte den klarenden Dialog aufrechterhalten.

Seit 2024 erflillt ein bisheriger perinataler Schwerpunkt wieder die Anforderungen an ein Perinatalzentrum Level 2. Aus diesem Grund befand sich in
2024 eine Einrichtung mehr im klarenden Dialog.

max. Anzahl Zeichen: 3.000

*Die Erfassung der folgenden Informationen erfolgt anhand der bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorliegenden Daten.

<< < Speichern unter Abschliel3en > >>
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A) 2.
2.1.

2.1.1

2.1.2

Einschatzung im Hinblick auf die Versorgung der Friih- und Reifgeborenen gemaB § 7 Absatz 7 QFR-RL

Gibt es Standorte mit Perinatalzentrum in dem jeweiligen Bundesland bzw. der jeweiligen Region, welche die
Anforderungen an die pflegerische Versorgung in Nummer |.2.2 oder Nummer 11.2.2 Anlage 10FR-RL in der
vereinbarten Frist gemaB § 7 Absatz 6 QFR-RL nicht erreicht haben? 385 ja O nein

Hinweis: Die Frage bezieht sich auf alle Standorte mit Perinatalzentrum seit Beginn des Verfahrens flir den kldrenden Dialog im Jahr 2017.
Wenn ,Ja”, dann weiter mit A) 2.1.1bis A) 2.1.4; Wenn ,Nein”, dann weiter mit A) 2.2

Um wie viele Standorte mit Perinatalzentrum handelt es sich, bei denen die vereinbarte Frist bereits abgelaufen ist, 0.4
und welche die Anforderungen in der Frist nicht erreicht haben? =1~

Aus welchen Griinden haben diese Standorte mit Perinatalzentrum die Richtlinienanforderungen nicht in der vereinbarten Frist erfullt?
Bitte geben Sie die Ubergeordneten Griinde an, die sich im kldrenden Dialog bestatigt haben.

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Griinde an (Mehrfachantwort mdéalich):

IZ A) Erhéhtes Patientenaufkommen, patientenbezogen (z.B. bei erh6htem Pflegebedarf, Mehrlingsgeburten, ungeplanten Aufnahmen)
X B) Erhéhtes Patientenaufkommen, strukturell (z.B. bei erhdhter Zuverlegung, fehlenden Verlegungsmdglichkeiten)

m C) Akuter Personalausfall (z.B. krankheitsbedingt, Aussprache eines Beschaftigungsverbotes aufgrund einer Schwangerschaft)

X D) Nicht-akuter Personalausfall (z.B. Urlaub, Schwangerschaft, Fachweiterbildung)

& E) Arbeitsmarktsituation / offene Planstellen

1 F) Unzureichendes Personalmanagementkonzept

IZ G) Sonstige Griinde: 1. Problematische Arbeitsmarktsituation und Fachkraftemangel

2. Der Einsatz nach Abschluss der generalistischen Ausbildung ohne padiatrische Vertiefung auf neonatologischen
Intensivstationen ist nicht moéglich. Ein Groflteil der frisch Examinierten hat nach der neuen Ausbildungsordnung diese
erganzende Vertiefung nicht. Damit sind externe Einstellungen fast ausgeschlossen.

3. Auch der Einsatz von Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern nach altem Recht ist trotz entsprechender interner

OualifikationsmalRnahmen (strukturierte Einarbeitung oder sagar Eachweiterbildung) gemiR der Richtlinie untersagt

max. Anzahl Zeichen: 3.000

*Die Erfassung der folgenden Informationen erfolgt anhand der bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorliegenden Daten.
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2.1.3. a) Wie schéatzt das Lenkungsgremium bzw. die Fachgruppe die mit der Nichterflllung bis zur vereinbarten Frist einhergehenden Auswirkungen
auf die Versorgung von Friih- und Reifgeborenen im jeweiligen Bundesland bzw. der Region ein?

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Gesamteinschatzuna an (nur eine Antwort mdalich):

] A) Eine ausreichende Versorgungsqualitat bei Friih- und Reifgeborenen im Bundesland bzw. der Region ist derzeit und zuklnftig (trotz der
Nichterreichung der Erfiillung in der vereinbarten Frist) gewahrleistet.

[1B) Eine ausreichende Versorgungsqualitat bei Friih- und Reifgeborenen im Bundesland bzw. der Region ist derzeit und zuklnftig gefahrdet.

m C) Eine ausreichende Versorgungsqualitat bei Friih- und Reifgeborenen im Bundesland bzw. der Region ist derzeit gewahrleistet, aber
zukUnftiqg gefahrdet.

L] D) Es ist derzeit unklar, welche Auswirkungen die Nichterfiillung auf die Versorgungsqualitat hat bzw. haben wird.

b) Sie kdnnen Ihre Gesamteinschatzung zusatzlich als Freitext erldutern.

Unabhangig von dem Erfillungsgrad der geforderten Strukturqualitat ist in Hamburg nach wie vor die Ergebnisqualitdt auf einem sehr hohen Niveau.
Im Vergleich zu den anderen Bundeslandern liegt die Qualitdt der Versorgung der Frithgeborenen tiber dem Bundesdurchschnitt. Dies belegen die
erhobenen Daten im QS-Verfahren "Neonatologie" und die auf dem Internetportal perinatalzentren.org veréffentlichten Daten. Dennoch sieht die
Fachgruppe vor dem Hintergrund der Personalknappheit am Markt und den steigenden Anforderungen an die Erfiillung der Personalanforderungen
gemall QFR-RL ab 2026 auf 100 % als nahezu nicht realisierbar an. Die Distanzen in Hamburg als Stadtstaat sind vergleichsweise gering, weshalb eine
groRe Konkurrenz um das rar gesdhte qualifizierte Personal vorherrscht. Die Situation konnte sich zukiinftig aufgrund zahlreicher in Rente gehender

Pflegekrafte und aufgrund der generalistischen Ausbildung ohne Vertiefung im Bereich Padiatrie noch weiter verscharfen. Dadurch kénnte die
Versorgung langfristig gefahrdet sein.

max. Anzahl Zeichen: 3.000

*Die Erfassung der folgenden Informationen erfolgt anhand der bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorliegenden Daten.
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2.1.4. a) Wie schatzt die fiir die Krankenhausplanung zustédndige Landesbehdrde die mit der Nichterflllung bis zur vereinbarten Frist einhergehenden
Auswirkungen auf die Versorgung von Friih- und Reifgeborenen im jeweiligen Bundesland bzw. der Region ein, insbesondere zur Sicherstellung

der flachendeckenden Versorgung?
Bitte kreuzen Sie die zutreffende Gesamteinschatzuna an (nur eine Antwort mdalich):

[] A)Die flachendeckende Versorgung bei Friih- und Reifgeborenen im Bundesland bzw. der Region ist derzeit und zukuinftig (trotz der
Nichterreichung der Erfiillung in der vereinbarten Frist) gewahrleistet.

[ B) Die flachendeckende Versorgung bei Friih- und Reifgeborenen im Bundesland bzw. der Region ist derzeit und zuklinftig gefahrdet.

] C) Die flichendeckende Versorgung bei Friih- und Reifgeborenen im Bundesland bzw. der Region ist derzeit gewéahrleistet, aber zukiinftig
gefahrdet.

] D) Es ist derzeit unklar, welche Auswirkungen die Nichterfiillung auf die flichendeckende Versorgung hat bzw. haben wird.

b) Sie konnen Ihre Gesamteinschatzung zusatzlich als Freitext erldutern.

max. Anzahl Zeichen: 3.000

*Die Erfassung der folgenden Informationen erfolgt anhand der bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorliegenden Daten.

<< < Speichern unter Abschliel3en > >>
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c) Sofern Sie unter A) 2.1.4 a) eine der drei Optionen B), C) oder D) angekreuzt haben, bitte erldutern Sie, welche MaBnahmen ergriffen werden
kénnen, um die flaichendeckende Versorgung sicherzustellen?

max. Anzahl Zeichen: 3.000

*Die Erfassung der folgenden Informationen erfolgt anhand der bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorliegenden Daten.
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Anlage 1 zum Beschluss

Anlage 6: Einheitliches Berichtsformat der Lenkungsgremien an den G-BA gem&R § 7 Absatz 11 QFR-RL* Seite 8 von 14

Uberareifender Teil (landesbezogen auszufiillen)

2.2.

2.2.1.

2.2.2

Das Verfahren des klarenden Dialogs endet am 31. Dezember 2026. Gibt es Standorte mit Perinatalzentrum in

dem jeweiligen Bundesland bzw. der jeweiligen Region, welche die Anforderungen an die pflegerische Versorgung

in Nummer [.2.2 oder Nummer I1.2.2 Anlage 1 OFR-RL voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2026 nicht erflllen ) )
werden? &Ja O nein

Hinweis: Die Frage sowie die nachfolgenden Unterfragen A) 2.2.1bis A) 2.2.4 sind nur zum Berichtstermin 15. April 2026 zu beantworten.
Wenn ,Ja”, dann weiter mit A) 2.2.1bis A) 2.2.4; Wenn ,Nein”, dann weiter mit A) 2.3

Um wie viele Standorte mit Perinatalzentrum handelt es sich? | 0 | 4 |

Aus welchen Griinden werden diese Standorte mit Perinatalzentrum die Richtlinienanforderungen voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2026
nicht erfillen? Bitte geben Sie die Ubergeordneten Grinde an, die sich im kldarenden Dialog bestétigt haben.

Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Griinde an (Mehrfachantwort mdglich):

X1 A) Erhéhtes Patientenaufkommen, strukturell (z.B. bei erhdhter Zuverlegung, fehlenden Verlegungsmaéglichkeiten)
IZ B) Nicht-akuter Personalausfall (z.B. Urlaub, Fachweiterbildung)

& C) Arbeitsmarktsituation / offene Planstellen

[1 D) Unzureichendes Personalmanagementkonzept

& E) Sonstige Griinde: 1. Problematische Arbeitsmarktsituation und Fachkraftemangel

D. Der Einsatz nach Abschluss der generalistischen Ausbildung ohne padiatrische Vertiefung auf neonatologischen
Intensivstationen ist nicht moéglich. Ein Grofteil der frisch Examinierten hat nach der neuen Ausbildungsordnung diese
erganzende Vertiefung nicht. Damit sind externe Einstellungen fast ausgeschlossen.

B. Auch der Einsatz von Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern nach altem Recht ist trotz entsprechender interner
QualifikationsmaRnahmen (strukturierte Einarbeitung oder sogar Fachweiterbildung) gemal der Richtlinie untersagt.

1. Zudem limitiert die Vorgabe der Fachweiterbildungsquote in Hohe von 40 % die Anzahl von Neueinstellungen, da sich
hierdurch die Grundgesamtheit der pflegerischen Personalressource vergroRert. Auch die Einstellung von neuen
Mitarbeitenden (zum Beispiel Ubernahme nach absolvierter Ausbildung), die perspektivisch an der Fachweiterbildung

teilnehmen méchten. wird hierdurch verhindert. Fiir die Anwendung in der Praxis ware daher lediglich eine Vorgabe zur
max. Anzahl Zeichen: 3.000

*Die Erfassung der folgenden Informationen erfolgt anhand der bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorliegenden Daten.
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2.2.3.

a) Wie schatzt das Lenkungsgremium bzw. die Fachgruppe die mit der bis zum 31. Dezember 2026 voraussichtlichen Nichterfillung
einhergehenden Auswirkungen auf die Versorgung von Frih- und Reifgeborenen im jeweiligen Bundesland bzw. der Region ein?

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Gesamteinschatzuna an (nur eine Antwort mdalich):

1 A) Eine ausreichende Versorgungsqualitat bei Friih- und Reifgeborenen im Bundesland bzw. der Region ist derzeit und zuk{nftig (trotz der
Nichterreichung der Erflillung bis Ende 2026) gewé&hrleistet.

[1B) Eine ausreichende Versorgungsqualitat bei Friih- und Reifgeborenen im Bundesland bzw. der Region ist derzeit und zuklnftig gefahrdet.

m C) Eine ausreichende Versorgungsqualitat bei Friih- und Reifgeborenen im Bundesland bzw. der Region ist derzeit gewahrleistet, aber
zukUnftiqg gefahrdet.

] D) Es ist derzeit unklar, welche Auswirkungen die Nichterfiillung auf die Versorgungsqualitt hat bzw. haben wird.

b) Sie kdnnen Ihre Gesamteinschatzung zusatzlich als Freitext erldutern.

Unabhangig von dem Erfillungsgrad der geforderten Strukturqualitat ist in Hamburg nach wie vor die Ergebnisqualitdt auf einem sehr hohen Niveau.
Im Vergleich zu den anderen Bundeslandern liegt die Qualitdt der Versorgung der Frithgeborenen tiber dem Bundesdurchschnitt. Dies belegen die
erhobenen Daten im QS-Verfahren "Neonatologie" und die auf dem Internetportal perinatalzentren.org veréffentlichten Daten. Dennoch sieht die
Fachgruppe vor dem Hintergrund der Personalknappheit am Markt und den steigenden Anforderungen an die Erfiillung der Personalanforderungen
gemall QFR-RL ab 2026 auf 100 % als nahezu nicht realisierbar an. Die Distanzen in Hamburg als Stadtstaat sind vergleichsweise gering, weshalb eine
groRe Konkurrenz um das rar gesdhte qualifizierte Personal vorherrscht. Die Situation konnte sich zukiinftig aufgrund zahlreicher in Rente gehender
Pflegekrafte und aufgrund der generalistischen Ausbildung ohne Vertiefung im Bereich Padiatrie noch weiter verscharfen. Dadurch kénnte die
Versorgung langfristig gefahrdet sein.

Ein Einsatz von Gesundheits- und Krankenpflegekraften ist trotz entsprechender Qualifikation (strukturierte Einarbeitung oder sogar
Fachweiterbildung) gemaR der Richtlinie untersagt.

Die Vorgabe der Fachweiterbildungsquote in Hohe von 40 % limitiert die Anzahl von Neueinstellungen, da sich hierdurch die Grundgesamtheit der
pflegerischen Personalressource vergroflert. Auch ein Einstellen von neuen Mitarbeitenden, die perspektivisch an der Fachweiterbildung teilnehmen
mochten, wird hierdurch verhindert. Konkret werden in absehbarer Zeit bspw. keine Auszubildenden in dem Bereich Gibernommen werden kénnen.
Flr die Anwendung in der Praxis ware daher lediglich eine Vorgabe zur Mindestbesetzung je Schicht mit Mitarbeitenden mit einer
Fachweiterbildung, statt einer starren Quote, angebracht.

max. Anzahl Zeichen: 3.000

*Die Erfassung der folgenden Informationen erfolgt anhand der bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorliegenden Daten.
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2.2.4. a)Wie schatzt die fiir die Krankenhausplanung zustandige Landesbehdrde die mit der bis zum 31. Dezember 2026 voraussichtlichen
Nichterflllung einhergehenden Auswirkungen auf die Versorgung von Friih- und Reifgeborenen im jeweiligen Bundesland bzw. der Region ein,
insbesondere zur Sicherstellung der flachendeckenden Versorgung?

Bitte kreuzen Sie die zutreffende Gesamteinschatzuna an (nur eine Antwort mdalich):

] A) Die flachendeckende Versorgung bei Friih- und Reifgeborenen im Bundesland bzw. der Region ist derzeit und zukuinftig (trotz der
Nichterreichung der Erflillung bis Ende 2026) gewé&hrleistet.

[ B) Die flachendeckende Versorgung bei Friih- und Reifgeborenen im Bundesland bzw. der Region ist derzeit und zuklinftig gefahrdet.

] C) Die flichendeckende Versorgung bei Friih- und Reifgeborenen im Bundesland bzw. der Region ist derzeit gewéahrleistet, aber zukiinftig
gefahrdet.
] D) Es ist derzeit unklar, welche Auswirkungen die Nichterfiillung auf die flichendeckende Versorgung hat bzw. haben wird.

b) Sie konnen Ihre Gesamteinschatzung zusatzlich als Freitext erldutern.

max. Anzahl Zeichen: 3.000

*Die Erfassung der folgenden Informationen erfolgt anhand der bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorliegenden Daten.
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c) Sofern Sie unter A) 2.2.4 a) eine der drei Optionen B), C) oder D) angekreuzt haben, bitte erldutern Sie, welche MaBnahmen ergriffen werden
kdnnen, um die flachendeckende Versorgung sicherzustellen?

max. Anzahl Zeichen: 3.000
2.3 Hier kénnen Sie Erlauterungen zu lhren obigen Angaben machen:

max. Anzahl Zeichen: 3.000

*Die Erfassung der folgenden Informationen erfolgt anhand der bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorliegenden Daten.
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A) 3. Analyse der Fachgruppe zum koordinierten Vorgehen zur Forderung der Ausbildung von auf der neonatologischen Intensivstation
zugelassenen Pflegenden gemaB Nummer 1.2.2 bzw. 11.2.2 Anlage 1
3.1. Gibt es ein koordiniertes Vorgehen? &ja O nein

Wenn ,Ja", dann weiter mit A) 3.1.1; Wenn ,Nein”, dann weiter mit A) 3.1.2

3.1.1.  Wenn ja, ist dieses Vorgehen ausreichend, um die Ausbildung bzw. Fachweiterbildung von qualifiziertem

Pflegepersonal zu férdern? Oja 385 nein
Wenn,Ja”, dann weiter mit A) 3.1.1.1; Wenn ,Nein”, dann weiter mit A) 3.1.1.2

3.1.1.1. Wenn das Vorgehen Ihrer Meinung nach ausreichend ist, welche MaBnahmen setzen Sie bei diesem Vorgehen um?

max. Anzahl Zeichen: 3.000

*Die Erfassung der folgenden Informationen erfolgt anhand der bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorliegenden Daten.
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3.1.1.2. Welche MaBnahmen empfehlen Sie, wenn Sie die existierenden MaBBnahmen nicht fir ausreichend erachten?

Es gibt in Hamburg eine Weiterbildungsstitte, welche die Weiterbildung zur/ zum Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in der Intensivpflege
mit Spezialisierung Neonatologie und Andasthesie fiir Krankenhauser in den Bundeslandern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein anbietet. Alle Perinatalzentren in Hamburg bemiihen sich, Mitarbeitende zu finden, die an der Weiterbildung
teilnehmen wollen. Uber die Anzahl der Teilnehmenden berichten die Perinatalzentren der Fachgruppe jedes Jahr im Zuge des klarenden Dialoges.
Das Engagement der Perinatalzentren wird als ausreichend erachtet. Dennoch werden die Weiterbildungen nicht in der bendtigten Anzahl
durchgefihrt.

Hamburg ist ein Stadtstaat und somit liegen die Perinatalzentren raumlich verhaltnismaRig dicht beieinander. Dies bedingt, dass der Wettbewerb um
die Pflegefachkrafte und fachweitergebildeten Pflegekrafte hoch ist und es zunehmend schwerer wird, fachweitergebildetes Personal zu akquirieren.
Der Markt an entsprechend qualifiziertem Personal ist begrenzt, deshalb bewerben viele Perinatalzentren in Hamburg ihre neonatologische
Intensivstation bei den internen Mitarbeitenden, um eigene Auszubildende und Fachpersonal von anderen Stationen fiir die Fachweiterbildung
gewinnen zu kénnen. Leider bietet die abgeschlossene Fachweiterbildung tariflich und in der Differenzierung des Aufgabenbereiches fir die
Mitarbeitenden kaum Anreize.

Flr die Krankenhauser stellt das Entsenden ihrer Mitarbeitenden in das Rotationsverfahren der Fachweiterbildung eine grofRe Herausforderung dar,
da sie in dieser Zeit auf ihre Fachkrafte verzichten missen. Die Fachgruppe setzt sich nachhaltig dafiir ein, dass die Perinatalzentren sich
weitestgehend an der Weiterbildung beteiligen und Mitarbeitende dorthin entsenden. Die Perinatalzentren engagieren sich sehr in der Ausbildung
neuer Pflegekrafte. Sie konnten eine Vielzahl der bevorstehenden Absolvent/innen fir den Berufsabschluss Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger/in gewinnen. Diese werden nach absolvierter Ausbildung gut auf die Arbeit in den Perinatalzentren vorbereitet sein. Die
Anzahl an kiinftigen Gesundheits- und Kinderkrankenpflegenden wird den Bedarf an Pflegepersonal in den Perinatalzentren nicht decken. Sorge
bereitet vor allem die Nachqualifizierung generalistisch ausgebildeter Pflegefachkréfte, denen sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische
Einsatze in der direkten neonatologischen bzw. padiatrischen Versorgung fehlen. Fiir die zeit- und kostenintensive Nachqualifizierung gibt es keine
Refinanzierung.

max. Anzahl Zeichen: 3.000

*Die Erfassung der folgenden Informationen erfolgt anhand der bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorliegenden Daten.

<< < Speichern unter Abschliel3en > >>




Anlage 1 zum Beschluss
Anlage 6: Einheitliches Berichtsformat der Lenkungsgremien an den G-BA gem&R § 7 Absatz 11 QFR-RL* Seite 14 von 14

Uberareifender Teil (landesbezogen auszufiillen)

3.1.2.  Wenn es kein koordiniertes Vorgehen gibt, wie kann / sollte dieses lhrer Auffassung nach initiiert werden?

max. Anzahl Zeichen: 3.000

*Die Erfassung der folgenden Informationen erfolgt anhand der bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung vorliegenden Daten.

<< < Speichern unter Abschliel3en > >>
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2. Der Einsatz nach Abschluss der generalistischen Ausbildung ohne pädiatrische Vertiefung auf neonatologischen Intensivstationen ist nicht möglich. Ein Großteil der frisch Examinierten hat nach der neuen Ausbildungsordnung diese ergänzende Vertiefung nicht. Damit sind externe Einstellungen fast ausgeschlossen.
3. Auch der Einsatz von Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern nach altem Recht ist trotz entsprechender interner Qualifikationsmaßnahmen (strukturierte Einarbeitung oder sogar Fachweiterbildung) gemäß der Richtlinie untersagt.
4. Zudem limitiert die Vorgabe der Fachweiterbildungsquote in Höhe von 40 % die Anzahl von Neueinstellungen, da sich hierdurch die Grundgesamtheit der pflegerischen Personalressource vergrößert. Auch die Einstellung von neuen Mitarbeitenden (zum Beispiel Übernahme nach absolvierter Ausbildung), die perspektivisch an der Fachweiterbildung teilnehmen möchten, wird hierdurch verhindert. Für die Anwendung in der Praxis wäre daher lediglich eine Vorgabe zur Mindestbesetzung je Schicht mit Mitarbeitenden mit einer Fachweiterbildung, statt einer starren Quote, angebracht. 
5. Die tatsächliche Anzahl zu versorgender Frühgeborener kann im Vorhinein nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden, sodass die Einhaltung der Vorgaben trotz optimaler Dienstplanung und Personalmanagementkonzept nicht garantiert werden kann. 
6. Schwangerschaften, die häufig zu einem kurzfristig ausgesprochenen Berufsverbot führen, sind ein Problem. In den Perinatalzentren arbeiten viele junge Frauen, so dass die Perinatalzentren überproportional häufig das Problem des kurzfristigen und langandauernden Ausfalls der Mitarbeiterinnen haben. Die sechs Schichten, die der Ausnahmetatbestand Schwangerschaft begründet, helfen bei der Problematik nicht ausreichend.
7. Unterschiedliche Interpretation bei Dokumentation des akuten Personalausfalls für Ausnahmetatbestände: DIe Vorgabe der "unverzüglichen Meldung" von Ausnahmetatbeständen führt insbesondere in Urlaubs- und Krankheitsfällen dazu, dass Ausnahmetatbestände nicht angerechnet werden können. Die unverzügliche Meldung führt zu Bürokratie und Fehlern, die vermieden werden könnten. Des Weiteren wird kein Vorteil der unverzüglichen Meldung gegenüber einer Sammelmeldung am Jahresende gesehen. 
8. Keine Anerkennung ausländischer Pflegekräfte in der Kinderkrankenpflege  trotz mehrjähriger Berufserfahrung im Heimatland. 
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	A_2_1_3_b: Unabhängig von dem Erfüllungsgrad der geforderten Strukturqualität ist in Hamburg nach wie vor die Ergebnisqualität auf einem sehr hohen Niveau. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern liegt die Qualität der Versorgung der Frühgeborenen über dem Bundesdurchschnitt. Dies belegen die erhobenen Daten im QS-Verfahren "Neonatologie" und die auf dem Internetportal perinatalzentren.org veröffentlichten Daten. Dennoch sieht die Fachgruppe vor dem Hintergrund der Personalknappheit am Markt und den steigenden Anforderungen an die Erfüllung der Personalanforderungen gemäß QFR-RL ab 2026 auf 100 % als nahezu nicht realisierbar an. Die Distanzen in Hamburg als Stadtstaat sind vergleichsweise gering, weshalb eine große Konkurrenz um das rar gesähte qualifizierte Personal vorherrscht. Die Situation könnte sich zukünftig aufgrund zahlreicher in Rente gehender Pflegekräfte und aufgrund der generalistischen Ausbildung ohne Vertiefung im Bereich Pädiatrie noch weiter verschärfen. Dadurch könnte die Versorgung langfristig gefährdet sein. 
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6. Schwangerschaften, die häufig zu einem kurzfristig ausgesprochenen Berufsverbot führen, sind ein Problem. In den Perinatalzentren arbeiten viele junge Frauen, so dass die Perinatalzentren überproportional häufig das Problem des kurzfristigen und langandauernden Ausfalls der Mitarbeiterinnen haben. Die sechs Schichten, die der Ausnahmetatbestand Schwangerschaft begründet, helfen bei der Problematik nicht ausreichend.
7. Unterschiedliche Interpretation bei Dokumentation des akuten Personalausfalls für Ausnahmetatbestände: DIe Vorgabe der "unverzüglichen Meldung" von Ausnahmetatbeständen führt insbesondere in Urlaubs- und Krankheitsfällen dazu, dass Ausnahmetatbestände nicht angerechnet werden können. Die unverzügliche Meldung führt zu Bürokratie und Fehlern, die vermieden werden könnten. Des Weiteren wird kein Vorteil der unverzüglichen Meldung gegenüber einer Sammelmeldung am Jahresende gesehen. 
8. Keine Anerkennung ausländischer Pflegekräfte in der Kinderkrankenpflege  trotz mehrjähriger Berufserfahrung im Heimatland. 
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Ein Einsatz von Gesundheits- und Krankenpflegekräften ist trotz entsprechender Qualifikation (strukturierte Einarbeitung oder sogar Fachweiterbildung) gemäß der Richtlinie untersagt.
Die Vorgabe der Fachweiterbildungsquote in Höhe von 40 % limitiert die Anzahl von Neueinstellungen, da sich hierdurch die Grundgesamtheit der pflegerischen Personalressource vergrößert. Auch ein Einstellen von neuen Mitarbeitenden, die perspektivisch an der Fachweiterbildung teilnehmen möchten, wird hierdurch verhindert. Konkret werden in absehbarer Zeit bspw. keine Auszubildenden in dem Bereich übernommen werden können.
Für die Anwendung in der Praxis wäre daher lediglich eine Vorgabe zur Mindestbesetzung je Schicht mit Mitarbeitenden mit einer Fachweiterbildung, statt einer starren Quote, angebracht.
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	A_3_1_1_2: Es gibt in Hamburg eine Weiterbildungsstätte, welche die Weiterbildung zur/ zum Fachgesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in der Intensivpflege mit Spezialisierung Neonatologie und Anästhesie für Krankenhäuser in den Bundesländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein anbietet. Alle Perinatalzentren in Hamburg bemühen sich, Mitarbeitende zu finden, die an der Weiterbildung teilnehmen wollen. Über die Anzahl der Teilnehmenden berichten die Perinatalzentren der Fachgruppe jedes Jahr im Zuge des klärenden Dialoges.
Das Engagement der Perinatalzentren wird als ausreichend erachtet. Dennoch werden die Weiterbildungen nicht in der benötigten Anzahl durchgeführt.

Hamburg ist ein Stadtstaat und somit liegen die Perinatalzentren räumlich verhältnismäßig dicht beieinander. Dies bedingt, dass der Wettbewerb um die Pflegefachkräfte und fachweitergebildeten Pflegekräfte hoch ist und es zunehmend schwerer wird, fachweitergebildetes Personal zu akquirieren.
Der Markt an entsprechend qualifiziertem Personal ist begrenzt, deshalb bewerben viele Perinatalzentren in Hamburg ihre neonatologische Intensivstation bei den internen Mitarbeitenden, um eigene Auszubildende und Fachpersonal von anderen Stationen für die Fachweiterbildung gewinnen zu können. Leider bietet die abgeschlossene Fachweiterbildung tariflich und in der Differenzierung des Aufgabenbereiches für die
Mitarbeitenden kaum Anreize. 

Für die Krankenhäuser stellt das Entsenden ihrer Mitarbeitenden in das Rotationsverfahren der Fachweiterbildung eine große Herausforderung dar, da sie in dieser Zeit auf ihre Fachkräfte verzichten müssen. Die Fachgruppe setzt sich nachhaltig dafür ein, dass die Perinatalzentren sich weitestgehend an der Weiterbildung beteiligen und Mitarbeitende dorthin entsenden. Die Perinatalzentren engagieren sich sehr in der Ausbildung neuer Pflegekräfte. Sie konnten eine Vielzahl der bevorstehenden Absolvent/innen für den Berufsabschluss Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in gewinnen. Diese werden nach absolvierter Ausbildung gut auf die Arbeit in den Perinatalzentren vorbereitet sein. Die Anzahl an künftigen Gesundheits- und Kinderkrankenpflegenden wird den Bedarf an Pflegepersonal in den Perinatalzentren nicht decken. Sorge bereitet vor allem die Nachqualifizierung generalistisch ausgebildeter Pflegefachkräfte, denen sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Einsätze in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen Versorgung fehlen. Für die zeit- und kostenintensive Nachqualifizierung gibt es keine Refinanzierung.
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